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§ 283 StPO
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Berufung kann nur gegen den Ausspruch über die Strafe und gegen den Ausspruch über die

privatrechtlichen Ansprüche ergriffen werden.

2. (2)Wegen des Ausspruches über die Strafe kann die Berufung von allen zur Ergreifung der

Nichtigkeitsbeschwerde Berechtigten mit Ausnahme des Privatbeteiligten ergriffen werden. Eine unterbliebene

oder fehlerhafte Anrechnung einer Vorhaft oder einer im Ausland verbüßten Strafe kann mit Berufung nur dann

geltend gemacht werden, wenn die Berufung zugleich aus anderen Gründen ergriffen wird.

3. (3)Die im § 260 Abs. 2 erwähnte Feststellung kann zugunsten und zum Nachteil des Angeklagten mit Berufung

angefochten werden.

4. (4)Gegen die Entscheidung über die privatrechtlichen Ansprüche können nur der Angeklagte und dessen

gesetzlicher Vertreter und Erben Berufung einlegen. Gegen die Verweisung auf den Zivilrechtsweg können nach

Maßgabe des § 366 Abs. 3 der Privatbeteiligte und seine Erben Berufung einlegen.
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